
Gemeinde Ertl 
Hauptplatz 1 

3355 Ertl 
Parteienverkehr:  Montag 8:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr 
 Dienstag bis Donnerstag 8:00 - 12:00 und 13:00 – 16:00 Uhr, Freitag   8:00 - 13:00 Uhr  

Gemeindeamt Ertl, Hauptplatz 1, 3355 Ertl 
 

Bankverbindung: VB Niederösterreich AG, IBAN AT61 4715 0541 0774 0100 
Finanzamt Wien 1/23, UID-Nr. ATU 16261809 
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Zl. 024-6/2019 
 

Verlautbarung 
 

zum Eintragungsverfahren für das Volksbegehren mit der Kurzbezeichnung 
„Bedingungsloses Grundeinkommen“ 

 
Aufgrund der am 27. Mai 2019 auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres 
sowie im Internet veröffentlichten stattgebenden Entscheidung des Bundesministers 
für Inneres betreffend das oben angeführte Volksbegehren wird verlautbart:  
 
Gemäß § 58 Nationalrats-Wahlordnung 1992 (NRWO) legt die Gemeinde Ertl die 
Verbotszone für das Gebäude des Eintragungslokals zum Eintragungsverfahren für 
das Volksbegehren mit der Kurzbezeichnung „Bedingungsloses Grundeinkommen“ 
folgend fest: 
 
Eintragungslokal und dazugehörige Verbotszone(n): 

Bezeichnung:  Adresse:  Verbotszone: 
 

Gemeindeamtshaus Ertl Hauptplatz 1 Der Bereich im Umkreis von
 3355 Ertl 5 m vom Gemeindeamtshaus 
 
 
In der Verbotszone ist während des Eintragungszeitraumes jede Art der Werbung für 
Volksbegehren, insbesondere auch durch Ansprachen, durch Anschlag oder Verteilen 
von Aufrufen sowie jede Ansammlung und das Tragen von Waffen jeder Art verboten.  

Das Verbot des Tragens von Waffen bezieht sich nicht auf jene Waffen, die von im 
Dienst befindlichen Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes nach ihren 
dienstlichen Vorschriften getragen werden müssen.  

Die Verbotszone sowie das Verbot des Tragens von Waffen gelten vom 18. November 
2019 bis einschließlich 25. November 2019 (Eintragungszeitraum).  
 
 
 Der Bürgermeister 

 

Angeschlagen am: 14. Nov. 2019 
  
Abgenommen am: 26. Nov. 2019 
 (Josef Forster) 
 


